
Anlage 4
zum Rundschreiben

D II 1 - 221 145 / 1 
D II 3 - 223 100 - 4 / 1 
vom 1. August 2002

I.

II.

III.

IV.*

V.

VI.

VII.

(Dienst-/Amtsbezeichnung)

Anmerkungen:
1 nicht zutreffende Angaben bitte Streichen
2 in den Klammern bitte entsprechende Angaben einfügen
* bei den Teilzahlungsterminen ist der maßgebliche 

Abschlagsfaktor mit den jeweiligen Prozentsätzen
(30/40/30 %) zu multiplizieren und einzusetzen

Ergebnis der Summe aus I. und II.:

Betrag in Euro

Abschlags-/
Berechnungsfaktor:

Berechnungen nach § 6 Abs. 1 und 3 VersRücklG1:
Jahres-Soll-Ansätze lfd. Haushaltsjahr 
für die Berechnung der Höhe des Abschlags bzw. Teilbeträge 
des Abschlags 
bzw.
Jahres-Ist-Ergebnis des vorherigen Haushaltsjahres für die 
Berechnung der Höhe der Zuführung für das vorhergehende 
Haushaltsjahr
der Titel für Amts-, Besoldungs- und Versorgungsbezüge
bzw. der Personalaufwendungen

Für die Berechnungen nach § 6 Abs. 2 und 3 VersRücklG1:
hochgerechnetes Jahres-Ist-Ergebnis 
des laufenden Haushaltsjahres für den Abschlag bzw. die 
Teilbeträge des Abschlags 
bzw. des vorherigen Haushaltsjahres für die Zuführung 
auf der Grundlage der Bruttobezüge der beurlaubten 
Beamten bzw. unter Anwendung pauschalierter 
Berechnungsmethode

Betrag in Euro

Betrag in Euro

Betrag in Euro

an das Sondervermögen zu überweisender Betrag (+)
bzw. 
Rest-Guthaben (-) für die Anrechnung auf den Abschlag bzw. 
den Teilbetrag des Abschlags 15. Juni 
(Ergebnis der Differenz aus V. und VI.):

Betrag in EuroBetrag  
des Abschlags bzw. des Teilbetrags des Abschlags
bzw. der Zuführung:
(Ergebnis der Multiplikation von III. mit IV.) 1:

sofern Zuführung (Spitzabrechnung):
Höhe des geleisteten Abschlags
für das Haushaltsjahr (                ) 1,2:
bzw.
sofern Abschlag bzw. Teilbetrag des Abschlags 15. Juni:
Höhe des Rest-Guthabens der Zuführung
für das Haushaltsjahr (               ) 1,2:

Betrag in Euro

(Name in Druckschrift)

Ort:
für die sachliche und rechnerische Richtigkeit:

Unterschrift

Datum:

Bezeichnung der obersten Bundesbehörde / Institution 
im Sinne des § 1 Abs. 1 VersRücklG:

Berechnungsgrundlagen:

Übersicht über die Höhe der ermittelten Beträge
des Abschlags (der Teilbeträge des Abschlags) 

bzw. der Zuführung
zum Sondervermögen Versorgungsrücklage des Bundes :

Teilbetrag des Abschlags  15. Februar / 15. Juni / 15. September
Abschlag  15. Juni
Zuführung  15. Mai

Fälligkeit1:

1


